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Federführendes Amt: 
Stadtentwicklungsamt 
Beratungsfolge Behandlung  Termin 

Verbandsversammlung  Beschlussfassung  06.06.2024 
 

 
Betreff: 
Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 des 
Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen in Teilbereichen 
• Aufstellungsbeschluss für die 17. Flächennutzungsplanänderung im Teilbereich "Naturkindergarten" in 
Schwaikheim 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Das Verfahren zur 17. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird die folgende neue 

Darstellung aufgenommen: 

- Fläche für den Gemeinbedarf "Naturkindergarten" in Schwaikheim (0,34 ha) 

3. Maßgebend ist der Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden vom 

18.03.2024 im Maßstab 1 : 5.000 (Anlage 1). 
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Begründung: 
 
Der gemeinsame Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der 

Gemeinde Berglen wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 29.05.2006 genehmigt. Er ist 

mit der Bekanntmachung der Genehmigung am 06.07.2006 wirksam geworden. Im Gebiet des 

Teilverwaltungsraumes Schwaikheim hat sich inzwischen der folgende Änderungsbedarf ergeben, der wie 

folgt begründet wird: 

 

Fläche für den Gemeinbedarf "Naturkindergarten" in Schwaikheim 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schwaikheim hat in seiner Sitzung am 04.06.2024 die Aufstellung des 

Bebauungsplans "Naturkindergarten" in Schwaikheim beschlossen. Parallel soll ein Verfahren zur Änderung 

des gemeinsame Flächennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der 

Gemeinde Berglen eingeleitet werden. 

 

Die Gemeinde Schwaikheim plant im Außenbereich des Gemeindegebietes einen Naturkindergarten für zwei 

Gruppen für über Dreijährige Kinder. Die für den Naturkindergarten ausgewählte Grünlandfläche befindet 

sich östlich der Kreisstraße (K 1850) und nördlich der Abfahrt von der Kreisstraße (K 1850) zur Dammstraße 

(„Avus“). 

 

Das Plangebiet grenzt im Norden an landwirtschaftliche Grünlandflächen, im Osten an den 

Landwirtschaftlichen Weg und dem Gartenhausgebiet "Bühlholz", im Süden an die Abfahrt von der 

Kreisstraße (K 1850) zur Dammstraße und im Westen an die Kreisstraße (K 1850). 

 

Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Um die 

Errichtung eines Naturkindergartens zu realisieren, ist es notwendig, die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die bauliche Entwicklung durch die Aufstellung der 17. Flächennutzungsplanänderung 

sicherzustellen. 

 

Aus den vorstehend genannten Gründen wird gebeten, die Einleitung des Verfahrens für die 17. 

Flächennutzungsplanänderung zu beschließen. 
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CO2-Relevanz:       

 Auswirkung auf den Klimaschutz  
 

 Nein 
 

Ja     positiv     
         negativ   

   geringfügig     
   erheblich       

 

Begründung / Optimierung: Klimarelevante Beschlüsse stehen erst mit dem Vorliegen eines 
Bebauungsplanentwurfs an. 
 
 

Verwaltungsaufwand:     

 Auswirkung auf die Verwaltungsarbeit 

 

 Nein 
 

Ja    Verwaltungsaufwand wird erhöht        
 

         Verwaltungsaufwand wird reduziert     
 

 
 
Anlagen: GVV003/2024 
 

Abgrenzung zur 17. Flächennutzungsplanänderung, Teilbereich "Naturkindergarten" in Schwaikheim, 
derzeitige und gepl. Darstellung, M 1 : 5.000, des Stadtentwicklungsamts Winnenden vom 18.03.2024 
(Anlage 1) 


